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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung von Freizügigkeitsrechten in 
das Aufenthaltsrecht infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 

A. Problem und Ziel 

Am 29. März 2017 unterrichtete das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 
den Europäischen Rat von seiner Absicht, aus der Europäischen Union auszutreten und 
leitete damit offiziell das Verfahren nach Artikel 50 EUV ein. Nach einer nochmaligen Ver-
schiebung des Austrittsdatums soll die Mitgliedschaft des Vereinigten Königreichs Großbri-
tannien und Nordirland in der Europäischen Union spätestens mit Ablauf des 31. Oktobers 
2019 enden. 

Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
päischen Union ändert sich dauerhaft die Rechtsstellung der betroffenen britischen Staats-
angehörigen und ihrer Familienangehörigen. In den meisten Fällen verlieren sie mit dem 
Austritt den Status als Unionsbürger bzw. Familienangehöriger eines Unionsbürgers und 
werden zu Drittstaatsangehörigen. Wird das zwischen der EU und der britischen Regierung 
verhandelte Austrittsabkommen (ABl. C 66 I vom 19.2.2019, S. 1) nicht ratifiziert, benötigen 
britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen zum dauerhaften Fortbestehen 
des Aufenthaltsrechts in Deutschland einen Aufenthaltstitel (§ 4 Absatz 1 Satz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes - AufenthG). 

Der Übergangszeitraum, der mit der Verordnung über die vorübergehende Befreiung vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäischen Union (BrexitAufenthÜV) geschaffen wird 
und in dem britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die sich zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, 
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, endet mit Außerkrafttreten der Verord-
nung. Ab diesem Zeitpunkt benötigen britische Staatsangehörige und ihre Familienangehö-
rigen für den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet einen Aufenthaltstitel. 

Für einen Großteil der Betroffenen wird die Ausstellung von Niederlassungserlaubnissen 
bzw. Aufenthaltstiteln problemlos möglich sein, da sie die Voraussetzungen des Aufent-
haltsgesetzes zum jeweiligen Aufenthaltszweck erfüllen. Bei Vorliegen der Erteilungsvo-
raussetzungen können sofort nach Wirksamwerden des Austritts Titel nach bestehendem 
Aufenthaltsrecht erteilt werden, insbesondere zu den Zwecken der Ausbildung, der Er-
werbstätigkeit und des Familiennachzugs. Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, 
wird durch die Aufnahme in § 26 Beschäftigungsverordnung weiterhin freier Arbeitsmarkt-
zugang gewährt. 

In anderen Konstellationen stellt das Freizügigkeitsrecht jedoch geringere Anforderungen 
für das Bestehen eines Aufenthaltsrechts als das Aufenthaltsgesetz, insbesondere kann 
eine Freizügigkeitsberechtigung auch dann bestehen, wenn der Lebensunterhalt nur teil-
weise gedeckt wird und z. B. ergänzend Sozialleistungen bezogen werden; zudem ist der 
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Kreis der nachzugsberechtigten drittstaatsangehörigen Familienangehörigen weiter ge-
fasst. 

B. Lösung 

Mit der Ergänzung des Aufenthaltsgesetzes um eine Überleitungsregelung für den Aufent-
halt britischer Staatsangehöriger und ihrer Familienangehörigen, die sich zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, wird 
für die Konstellationen, in denen die Betroffenen die freizügigkeitsrechtlichen, nicht aber die 
aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen, ermöglicht, dass alle Betroffenen einen 
Aufenthaltstitel für ihren weiteren Verbleib in Deutschland erhalten können. 

C. Alternativen 

Keine.  

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine.  

Etwaige Mehrbedarfe durch den Erfüllungsaufwand im Bereich des Bundes sind finanziell 
und stellenplanmäßig in den jeweiligen Einzelplänen zu erwirtschaften. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Der Erfüllungsaufwand, der britischen Bürgern und ihren Familienangehörigen durch das 
Erfordernis, Anträge auf Erteilung von Aufenthaltstiteln stellen zu müssen, entsteht, ist nicht 
Folge dieses Gesetzes, sondern des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union, der die Änderung der Rechtsstellung britischer 
Staatsangehöriger und ihrer Familienangehörigen in Deutschland mit sich bringt. Wenn der 
Erfüllungsaufwand für die Bearbeitung von Anträgen nach der Überleitungsregelung isoliert 
betrachtet wird, ergibt sich der folgende maximale Erfüllungsaufwand. 

Veränderung des jährlichen Zeitaufwands in Stunden: n/a 

Veränderung des jährlichen Sachaufwands in Tsd. Euro: n/a 

Einmaliger Zeitaufwand in Stunden: 44.200 

Einmaliger Sachaufwand in Tsd. Euro: n/a 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz keine Änderung des Erfüllungsaufwands. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 
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Der Erfüllungs- und Verwaltungsaufwand, der durch die Anträge britischer Bürger und ihrer 
Familienangehörigen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln  entsteht, ist in erster Linie Folge 
des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union, der die Änderung der Rechtsstellung britischer Staatsangehöriger und ihrer 
Familienangehörigen in Deutschland mit sich bringt. Durch dieses Gesetz entsteht lediglich 
dadurch ein erhöhter Erfüllungsaufwand, dass auch Personen Aufenthaltstitel erhalten kön-
nen, die ohne die in diesem Gesetz vorgesehenen Überleitungsregelungen die Vorausset-
zungen nach dem Aufenthaltsgesetz nicht erfüllen würden.  

Bund 

Für die Prüfung der Anträge und die Erteilung der Aufenthaltstitel sind die Ausländerbehör-
den zuständig. Für den Bund ist daher kein nennenswerter Mehraufwand anzunehmen.  

Länder 

Die Ausländerbehörden nehmen die Anträge entgegen, prüfen diese und erteilen die ent-
sprechenden Aufenthaltstitel. Es ist davon auszugehen, dass in den meisten Fällen die An-
wendung der Überleitungsregelungen dieses Gesetzes nicht erforderlich sein werden, da 
die Voraussetzungen des AufenthG, zumal in Verbindung mit der geänderten BeschV, er-
füllt werden. Damit es nicht zu einer Schlechterstellung derjenigen, die die Voraussetzun-
gen des AufenthG erfüllen würden, kommt, sollten die Regelungen dieses Gesetzes jedoch 
auch in diesen Fällen Berücksichtigung finden. Dadurch kommt es im Ergebnis zu einer 
Entlastung der Ausländerbehörde, da etliche zusätzliche Voraussetzungen des AufenthG 
keine Anwendung finden und dementsprechend nicht geprüft werden müssen.  

Ein erhöhter Erfüllungsaufwand entsteht dagegen dadurch, dass auch Personen Aufent-
haltstitel erhalten können, die ohne die in diesem Gesetz vorgesehenen Überleitungsrege-
lungen die Voraussetzungen nach dem Aufenthaltsgesetz nicht erfüllen würden. 

Wenn der Erfüllungsaufwand für die Bearbeitung von Anträgen nach der Überleitungsrege-
lung isoliert betrachtet wird, ergibt sich der folgende maximale Erfüllungsaufwand. 

Veränderung des jährlichen Erfüllungsaufwands in Tsd. Euro: n/a 

        davon auf Bundesebene in Tsd. Euro: n/a 

        davon auf Landesebene in Tsd. Euro: n/a 

Einmaliger Erfüllungsaufwand in Tsd. Euro: 4.584 

        davon auf Bundesebene in Tsd. Euro: n/a 

        davon auf Landesebene in Tsd. Euro: 4.584 

 

F. Weitere Kosten 

Keine.  
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für 
Bau und Heimat 

Entwurf eines Gesetzes zur Überleitung von Freizügigkeitsrechten in 
das Aufenthaltsrecht infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs 

Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Aufenthaltsgesetzes  

Nach § 101 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung v. 25. Feb-
ruar 2008 (BGBl. I 162); zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 12. Juli 2018 (BGBl. I 1147) wird 
folgender § 101a eingefügt: 

„§ 101a 

Fortgeltung von Rechten nach dem Freizügigkeitsgesetz 

(1) Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union nach § 4a des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern dau-
eraufenthaltsberechtigt im Bundesgebiet aufgehalten haben, wird eine Niederlassungser-
laubnis nach § 9 oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU nach § 9a erteilt. Die Vo-
raussetzungen des § 9 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 sowie Nummern 5 bis 9 und des § 9a 
Absatz 2 Nummern 1 bis 4 und Nummer 6 finden keine Anwendung.  

(2) Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union nach § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von 
Unionsbürgern im Bundesgebiet aufgehalten haben, wird eine Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 21 erteilt. Die zusätzlichen Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 und Absatz 3 finden keine 
Anwendung. 

(3) Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 oder Nummer 5 des Gesetzes über die allgemeine 
Freizügigkeit von Unionsbürgern im Bundesgebiet aufgehalten haben, wird eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 7 Absatz 1 Satz 3 erteilt. Das gleiche gilt für britische Staats-angehö-
rige, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union nach § 2 Absatz 2 Nummer 1 
des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern im Bundesgebiet auf-
gehalten haben, jedoch die Voraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 nicht erfüllen. 

(4) Familienangehörigen britischer Staatsangehöriger, die sich zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union nach § 4a des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von 
Unionsbürgern daueraufenthaltsberechtigt im Bundesgebiet aufgehalten haben, wird eine 
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Niederlassungserlaubnis nach § 9 oder eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU nach § 9a 
erteilt. Die Voraussetzungen des § 9 Absatz 2 Nummern 1 bis 3 sowie Nummern 5 bis 9 
und des § 9a Absatz 2 Nummern 1 bis 4 und Nummer 6 finden keine Anwendung. 

(5) Abschnitt 6 dieses Gesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass sich die Vo-
raussetzungen nach § 3 des Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbür-
gern richten, sofern der Familienangehörige eines britischen Staatsangehörigen sich zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet auf-
gehalten hat. §§ 5 Absatz 1 Nummer 1, 31 und 35 finden keine Anwendung. 

(6) Ehegatten oder Lebenspartnern von britischen Staatsangehörigen, die sich zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien 
und Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet auf-
gehalten haben, wird eine Aufenthaltserlaubnis nach § 30 erteilt. Kindern von britischen 
Staatsangehörigen oder ihres Ehegatten oder Lebenspartners, die sich zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufgehalten haben, 
die noch nicht 21 Jahre alt sind, wird eine Aufenthaltserlaubnis nach § 32 erteilt. Sonstigen 
Familienangehörigen in gerade aufsteigender und in gerader absteigender Linie von briti-
schen Staatsangehörigen oder ihres Ehegatten oder Lebenspartners, die sich zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufgehal-
ten haben, denen der britische Staatsangehörige oder sein Ehegatte oder Lebenspartner 
Unterhalt gewährt, wird eine Aufenthaltserlaubnis nach § 36 Absatz 2 erteilt. Die Voraus-
setzungen der §§ 5 Absatz 1 Nummer 1, 30 Absatz 1 und 32 Absatz 2 finden keine Anwen-
dung. 

(7) Bei der Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an britische Staatsangehörige, die sich 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritan-
nien und Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet 
aufgehalten haben, sowie ihren Familienangehörigen, ist § 5 Absatz 1 Nummer 2 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass sich die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 7 und § 6 des 
Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern richten. § 54 findet insoweit 
keine Anwendung. 

(8) Britische Staatsangehörige sind Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland im Sinne des Unionsrechts.“ 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Austritt des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union wirksam wird, sofern bis zu 
diesem Zeitpunkt kein Austrittsabkommen im Sinne von Artikel 50 Absatz 2 Satz 2 des 
Vertrages über die Europäische Union in Kraft getreten ist. Das Bundesministerium des 
Innern, für Bau und Heimat gibt den Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Bundesge-
setzblatt bekannt. Ist zum Zeitpunkt der Verkündung dieses Gesetzes der Austritt ohne 
Austrittsabkommen bereits vollzogen, tritt dieses Gesetz am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Euro-
päischen Union (nach aktuellem Stand spätestens mit Ablauf des 31. Oktober 2019) ändert 
sich dauerhaft die Rechtsstellung der betroffenen britischen Staatsangehörigen und ihrer 
Familienangehörigen. In den meisten Fällen verlieren sie mit dem Austritt den Status als 
Unionsbürger bzw. Familienangehöriger eines Unionsbürgers und werden zu Drittstaatsan-
gehörigen. Als solche benötigen sie zum dauerhaften Fortbestehen des Aufenthaltsrechts 
in Deutschland einen Aufenthaltstitel (§ 4 Absatz 1 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes - Auf-
enthG). 

Der Übergangszeitraum, der mit der Verordnung über die vorübergehende Befreiung vom 
Erfordernis eines Aufenthaltstitels infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäischen Union (BrexitAufenthÜV) geschaffen wird 
und in dem britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die sich zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, 
vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind, endet mit Außerkrafttreten der Verord-
nung. Ab diesem Zeitpunkt benötigen britische Staatsangehörige und ihre Familienangehö-
rigen für den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet einen Aufenthaltstitel. 

Für einen Großteil der Betroffenen wird die Ausstellung von Niederlassungserlaubnissen 
bzw. Aufenthaltstiteln problemlos möglich sein, da sie die Voraussetzungen des Aufent-
haltsgesetzes zum jeweiligen Aufenthaltszweck erfüllen. Bei Vorliegen der Erteilungsvo-
raussetzungen können sofort nach Wirksamwerden des Austritts Titel nach bestehendem 
Aufenthaltsrecht erteilt werden, insbesondere zu den Zwecken der Ausbildung, der Er-
werbstätigkeit und des Familiennachzugs. Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeit-
punkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, 
wird durch die Aufnahme in § 26 Beschäftigungsverordnung weiterhin freier Arbeitsmarkt-
zugang gewährt. 

In anderen Konstellationen hat das Freizügigkeitsrecht jedoch geringere Voraussetzungen 
als das Aufenthaltsrecht, insbesondere kann eine Freizügigkeitsberechtigung auch dann 
bestehen, wenn der Lebensunterhalt nur teilweise gedeckt wird und z.B. ergänzend Sozi-
alleistungen bezogen werden; zudem ist der Kreis der nachzugsberechtigten drittstaatsan-
gehörigen Familienangehörigen weiter gefasst. 

Viele britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 
aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, haben 
sich zum Teil schon vor längerer Zeit entschieden, dauerhaft in Deutschland leben zu wol-
len und sich im Vertrauen auf den Fortbestand ihres Freizügigkeitsrechts im Bundesgebiet 
ein Leben aufgebaut. Diese Entscheidung ist schützenswert und sollte nicht durch die Über-
leitung in das Aufenthaltsrecht auf Grund der im Vergleich zum Freizügigkeitsrecht stren-
geren Voraussetzungen zunichte gemacht werden. Die Ergänzung des Aufenthaltsgeset-
zes um eine Überleitungsregelung für den Aufenthalt britischer Staatsangehöriger und ihrer 
Familienangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union freizügig-
keitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, ermöglicht, dass auch jene Betroffene, die die 
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Voraussetzungen für einen Titel nach dem bestehenden Aufenthaltsrecht nicht erfüllen, ei-
nen Aufenthaltstitel für ihren weiteren Verbleib in Deutschland erhalten können. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Um sicherzustellen, dass alle britischen Staatsangehörigen und ihre Familienangehörigen, 
die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im 
Bundesgebiet aufhalten, für ihren weiteren Verbleib in Deutschland einen Aufenthaltstitel 
erhalten können, regelt dieses Gesetz, dass diesen Personengruppen nicht nur Titel nach 
bestehendem Aufenthaltsrecht erteilt werden können, sondern dass die Regelungen im 
AufenthG unter den weniger strengen Voraussetzungen des Gesetzes über die allgemeine 
Freizügigkeit von Unionsbürgern anzuwenden sind. 

III. Alternativen 

Ohne dieses Gesetz würden britische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen, die 
sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Groß-
britannien und Nordirland aus der Europäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundes-
gebiet aufhalten, jedoch nicht die strengeren Voraussetzungen des AufenthG erfüllen, wie 
z.B. die Sicherung des Lebensunterhalts, mit Ende der Befreiung vom Erfordernis eines 
Aufenthaltstitels unmittelbar ausreisepflichtig. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Änderung des Aufent-
haltsgesetzes ergibt sich aus Artikel 74 Absatz 1 Nummer 4 (Aufenthalts- und Niederlas-
sungsrecht) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz. Die Voraussetzungen des 
Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz liegen vor. Danach hat der Bund die Gesetzgebungskom-
petenz, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesge-
biet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse 
eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Eine bundesgesetzliche Regelung ist 
zur Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse erforderlich. Ohne eine bun-
deseinheitliche Regelung wären erhebliche Beeinträchtigungen des länderübergreifenden 
Rechtsverkehrs bei Einreise und Aufenthalt von britischen Staatsangehörigen und ihren 
Familienangehörigen im Bundesgebiet zu erwarten und eine im gesamtstaatlichen Inte-
resse liegende Steuerung der Zugangs- und Aufenthaltsbedingungen nicht möglich. 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht verein-
bar. 

VI. Gesetzesfolgen 

1. Rechts- und Verwaltungsvereinfachung 

Der Gesetzentwurf sieht keine unmittelbare Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vor. 
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2. Nachhaltigkeitsaspekte 

Der Gesetzentwurf steht im Einklang mit dem Leitgedanken der Bundesregierung zur nach-
haltigen Entwicklung im Sinne der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie. Eine Nachhaltig-
keitsrelevanz ist, gemessen an den einzelnen Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie, 
nicht gegeben. 

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine.  

Etwaige Mehrbedarfe durch den Erfüllungsaufwand im Bereich des Bundes sind finanziell 
und stellenplanmäßig in den jeweiligen Einzelplänen zu erwirtschaften. 

4. Erfüllungsaufwand 

4.1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Beim Zeitaufwand pro Minute wird, soweit verfügbar, von den geringeren Angaben zum 
FreizügG/EU ausgegangen und nicht vom AufenthG, da auf Tatbestandsseite im Wesent-
lichen die Freizügigkeitsberechtigung geprüft wird. Ausgehend von den zu erwartenden An-
trägen auf Grund der Regelung wird von folgenden Maximalzahlen ausgegangen. 

§ 101a Abs. 1: Niederlassungserlaubnis/Daueraufenthalt-EU (§§ 9, 9a AufenthG i.V.m. und 
§ 4a FreizügG/EU) 

Die britischen Staatsangehörigen können Titel unter den Voraussetzungen des Frei-
zügG/EU erhalten. Nach dem FreizügG/EU wird jeweils 32 Minuten benötigt und es fallen 
keine Sachkosten an.1 

Voraussetzung für die Erlaubnis ist, dass sich die Personen bereits fünf Jahre in Deutsch-
land aufhalten. Die meisten der Personen, die diese Vorrausetzung erfüllen und weiterhin 
in Deutschland bleiben wollen, werden sich für diesen Weg entscheiden. Es ist nicht be-
kannt wie viele der in Frage kommenden 116.0000 Briten bereits fünf Jahre in Deutschland 
leben. Allerdings ist bekannt, dass es circa 8.200 neue Zuwanderungen pro Jahr gibt. 

Verfünffacht man den Wert ergibt sich eine Fallzahl von 41.000 Personen, welche die Vor-
rausetzung erfüllen. Im Umkehrschluss verleiben somit rund 75.000 potentielle Fälle. 

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Zeitaufwand 
in Stunden 

Sachkosten 
in Euro 

75.000 32  40.000  

 

§ 101a Abs. 2: Niedergelassene Selbständige (§ 21 AufenthG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Frei-
zügG/EU) 

Hier ist die Fallzahl sehr gering, sodass keine maßgeblichen Erfüllungsaufwandsänderun-
gen zu erwarten sind. 

                                                
1 Bspw. Freizügigkeitsberechtigung von Familienangehörigen: ID-IP: 2006112209373818, abrufbar unter 

www.destatis.de/webskm (zuletzt abgerufen am 18.04.2019) 

http://www.destatis.de/webskm
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§ 101a Abs. 3 S. 1: Selbstständige und Nicht-Erwerbstätige (§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG 
i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 3, 5 FreizügG/EU ) 

Die Studierendenstatistik gibt an, dass im Sommersemester 2019 rund 2.000 Studenten in 
Deutschland aus dem Vereinigten Königreich stammen.2 Über das gesamte Jahr gesehen 
sollten es somit 4.000 Studenten sein. Hinzu könnten noch weitere Gruppen kommen, je-
doch wird angenommen, dass die meisten (bspw. Rentner) bereits Titel nach Absatz 1 er-
langen können, da sie sich oft bereits länger in Deutschland aufhalten. 

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Zeitaufwand 
in Stunden 

Sachkosten 
in Euro 

4.000 32 - 2.133 - 

 

§ 101a Abs. 3 S. 2: Erwerbstätige ohne gesicherten Lebensunterhalt und Krankenversiche-
rungsschutz (§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 FreizügG/EU ) 

In Deutschland gibt es etwa 45 Millionen Beschäftigte (Arbeitnehmer und Selbständige), 
darunter gibt es etwa 1,1 Millionen erwerbstätige Leistungsberechtigte (sog. Aufstocker), 
dies entspricht einem Anteil von rund 2,5 Prozent. Ist dieser Anteil unter den 27.000 infrage 
kommenden Personen genauso hoch, ergibt sich eine Fallzahl von 675. 

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Zeitaufwand 
in Stunden 

Sachkosten 
in  Euro 

675 32  360  

 

§ 101a Abs. 4: Daueraufenthaltsberechtigte Familienangehörige (§ 9, 9a AufenthG i.V.m. §  
4a FreizügG/EU ) 

Etwa 52,9 Prozent der Aufenthaltstitel werden aus familiären Gründen erteilt. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass unter den verbleibenden britischen Staatsgenhörigen (41.000 Personen 
der letzten fünf Jahre) ein geringerer Anteil an Familienangehörigen besteht. Es wird ange-
nommen, dass nur fünf Prozent der verbleibenden britischen Staatsbürger eine Aufenthalts-
erlaubnis für Familienangehörige benötigen, da die allermeisten Familien komplett aus Bri-
ten, mit eigenen Ansprüchen bestehen dürften. Somit verbleiben rund 2000 Fälle. 

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Zeitaufwand 
in Stunden 

Sachkosten 
in Euro 

2.000 32 - 1.066 - 

                                                
2 Statisches Bundesamt (2019): Fachserie 11 Reihe 4.1: Bildung und Kultur, Studierende an Hochschulen, 

Sommersemester 2018, S.131 
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§ 101a Abs. 5: Nicht-Daueraufenthaltsberechtigte Familienangehörige (6. Abschnitt Auf-
enthG i.V.m. § 3 FreizügG/EU) 

Es wird angenommen, dass die Zahl der Fälle niedriger ist, als die Zahl der Familienange-
hörigen, die bereits daueraufenthaltsberechtigt in Deutschland sind. Es wird mit einer Zahl 
von circa 1.000 Fällen kalkuliert. 

Einmaliger Umstellungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Zeitaufwand 
in Stunden 

Sachkosten 
in Euro 

1.000 32 - 533  

 

4.2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht durch dieses Gesetz kein Erfüllungsaufwand. 

4.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Der Erfüllungs- und Verwaltungsaufwand, der durch die Anträge britischer Bürger und ihrer 
Familienangehörigen auf Erteilung von Aufenthaltstiteln  entsteht, ist in erster Linie Folge 
des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäi-
schen Union, der die Änderung der Rechtsstellung britischer Staatsangehöriger und ihrer 
Familienangehörigen in Deutschland mit sich bringt. Durch dieses Gesetz ent-steht lediglich 
dadurch ein erhöhter Erfüllungsaufwand, dass auch Personen Aufenthaltstitel erhalten kön-
nen, die ohne die in diesem Gesetz vorgesehenen Überleitungsregelungen die Vorausset-
zungen nach dem Aufenthaltsgesetz nicht erfüllen würden.  

Bund 

Für die Prüfung der Anträge und die Erteilung der Aufenthaltstitel sind die Ausländerbe-
hörden zuständig. Für den Bund ist daher kein nennenswerter Mehraufwand anzunehmen.  

Länder 

Die Ausländerbehörden nehmen die Anträge entgegen, prüfen diese und erteilen die ent-
sprechenden Aufenthaltstitel. Es ist davon auszugehen, dass in den meisten Fällen die An-
wendung der Überleitungsregelungen dieses Gesetzes nicht erforderlich sein werden, da 
die Voraussetzungen des AufenthG, zumal in Verbindung mit der geänderten BeschV, er-
füllt werden. Damit es nicht zu einer Schlechterstellung derjenigen, die die Vorausset-zun-
gen des AufenthG erfüllen würden, kommt, sollten die Regelungen dieses Gesetzes jedoch 
auch in diesen Fällen Berücksichtigung finden. Dadurch kommt es im Ergebnis zu einer 
Entlastung der Ausländerbehörde, da etliche zusätzliche Voraussetzungen des AufenthG 
keine Anwendung finden und dementsprechend nicht geprüft werden müssen. Ein erhöhter 
Erfüllungsaufwand entsteht dagegen dadurch, dass auch Personen Aufenthaltstitel erhal-
ten können, die ohne die in diesem Gesetz vorgesehenen Überleitungsregelungen die Vo-
raussetzungen nach dem Aufenthaltsgesetz nicht erfüllen würden. Ausgehend von den zu 
erwartenden Anträgen auf Grund der Regelung wird von folgenden Maximalzahlen ausge-
gangen. 

§ 101a Abs. 1: Niederlassungserlaubnis/Daueraufenthalt-EU (§§ 9, 9a AufenthG i.V.m. und 
§ 4a FreizügG/EU) 
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Zahlen zur Niederlassungserlaubnis sind in der WebSKM-Datenbank nicht enthalten. Je-
doch gibt es Zahlen für die Niederlassungserlaubnis für Hochqualifizierte (157 Minute Be-
arbeitungszeit, 1 Euro Sachkosten) und für die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis für 
Absolventen deutscher Hochschulen (113 Minuten Bearbeitungszeit, 1 Euro Sachkosten).3 
Es ist anzunehmen, dass die Bearbeitungszeit geringer ausfällt, da von den Antragstellern 
weniger Nachweise erbracht werden müssen und daher auch weniger Prüfungsaufwand 
bei der Verwaltung – im Vergleich zu Antragstellern aus anderen Drittstaaten – anfällt. Zur 
Berechnung werden daher 80 Prozent des mittleren Aufwands herangezogen, dies ent-
spricht einer Bearbeitungszeit von 108 Minuten. Die Sachkosten von einem Euro pro Fall 
werden beibehalten. Als Lohnsatz wird der des mittleren Dienstes der kommunalen Verwal-
tung verwendet. Dieser beträgt 31,50 Euro pro Stunde.4 

Einmaliger Umstellungssaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Lohnsatz in 
Euro / Std. 
pro Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Personalkos-
ten in Tsd. 
Euro 

Sachkosten 
in Euro  

75.000 108 31,50 1 4.253 75.000 

 

§ 101a Abs. 2: Niedergelassene Selbständige (§ 21 AufenthG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 2 Frei-
zügG/EU) 

Hier ist die Fallzahl sehr gering, sodass keine maßgeblichen Erfüllungsaufwandsänderun-
gen zu erwarten sind. 

§ 101a Abs. 3 S. 1: Aufenthaltserlaubnis für Personen zur Berufsausbildung und Studium 
(§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 5 FreizügG/EU ) 

Einmaliger Umstellungssaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Lohnsatz in 
Euro / Std. 
pro Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Personalkos-
ten in Tsd. 
Euro 

Sachkosten 
in Euro  

4.000 43 31,50 1 90 4.000 

 

§ 101a Abs. 3 S. 2: Erwerbstätige ohne gesicherten Lebensunterhalt und Krankenversi-
cherungsschutz (§ 7 Abs. 1 Satz 3 AufenthG i.V.m. § 2 Abs. 2 Nr. 1 FreizügG/EU ) 

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung wird in der WebSKM-Datenbank 
mit einer Bearbeitungszeit von 54 Minuten geführt,5 bei Reduzierung um 20 Prozent auf 43 
Minuten pro Fall. Ferner wird angenommen, dass ein Euro pro Fall an Sachkosten anfällt. 

Einmaliger Umstellungssaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Lohnsatz in 
Euro / Std. 
pro Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Personalkos-
ten in Tsd. 
Euro 

Sachkosten 
in Euro  

                                                
3 ID-IP:  2006102608514510 bzw. 2017021413482201 
4 Siehe auch S. 56 im Leitfaden Erfüllungsaufwand 
5 ID-IP: 200610260851454 
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675 43 31,50 1 15 675 

 

§ 101a Abs. 4: Daueraufenthaltsberechtigte Familienangehörige (§ 9, 9a AufenthG i.V.m. § 
4a, FreizügG/EU) 

Es wird dieselbe Bearbeitungszeit (108 Minuten) wie bei § 101a Abs. 1 herangezogen. 
Lohnsatz und Sachkosten pro Fall bleiben ebenfalls gleich. Die Fallzahl liegt bei 2.000 An-
trägen. 

Einmaliger Umstellungssaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Lohnsatz in 
Euro / Std. 
pro Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Personalkos-
ten in Tsd. 
Euro 

Sachkosten 
in Euro  

2.000 108 31,50 1 113 2.000 

 

§ 101a Abs. 5: Nicht-Daueraufenthaltsberechtigte Familienangehörige (6. Abschnitt Auf-
enthG i.V.m. § 3 FreizügG/EU) 

In der WebSKM wird für die Erteilung eines Aufenthaltstitels aus familiären Gründen 60 
Minuten angesetzt. Wie bei den anderen Verwaltungsvorgaben werden 20 Prozent abge-
zogen, somit erhält man eine Bearbeitungszeit von 48 Minuten pro Fall. Der Lohnsatz be-
trägt 31,23 Euro, da bei dieser Vorgabe sowohl der einfache, als auch der mittlere Dienst 
der Kommunen, bei den verschiedenen Arbeitsschritten beteiligt werden kann.6 Die Fallzahl 
liegt bei 1.000 Anträgen. 

Jährlicher Erfüllungsaufwand: 

Fallzahl Zeitaufwand 
in Min. pro 
Fall 

Lohnsatz in 
Euro / Std. 
pro Fall 

Sachkosten 
in Euro pro 
Fall 

Personalkos-
ten in Tsd. 
Euro 

Sachkosten 
in Euro  

1.000 48 31,23 1 25 1.000 

 

5. Weitere Kosten 

Keine.  

6. Weitere Gesetzesfolgen 

Keine.  

VII. Befristung; Evaluierung 

Keine. Mit der Regelung soll der Status Quo erhalten werden. 

                                                
6 ID-IP: 2006102608521210 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Aufenthaltsgesetzes) 

Um allen britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union nach dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Frei-
zügG/EU) freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, und ihren Familienangehöri-
gen ein Aufenthaltsrecht nach dem AufenthG zu ermöglichen, wird mit § 101a eine Über-
leitungsregelung geschaffen, die bestimmte Rechte nach dem FreizügG/EU in das Aufent-
haltsrecht überführt. 

Zu Absatz 1 

Viele britische Staatsangehörige werden sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Aus-
tritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union schon so lange freizügigkeitsberechtigt in Deutschland aufgehalten haben, dass sie 
die Voraussetzungen für ein Daueraufenthaltsrecht nach § 4a des FreizügG/EU erfüllen. 
Zwar bestimmt § 11 Absatz 3 FreizügG/EU, dass die Zeiten des rechtmäßigen Aufenthalts 
nach dem FreizügG/EU auf die Niederlassungserlaubnis angerechnet werden. Zusätzlich 
zum fünfjährigen Aufenthalt sind für den Erhalt einer Niederlassungserlaubnis aber weitere 
Voraussetzungen erforderlich, die für das Daueraufenthaltsrecht nach § 4a des Frei-
zügG/EU nicht erfüllt sein müssen. Insbesondere setzen § 9 AufenthG und § 9a AufenthG 
voraus, dass der Lebensunterhalt des Ausländers gesichert ist (§§ 9 Absatz 2 Nummer 2 
und 9a Absatz 2 Nummer 2), während ein Recht auf Freizügigkeit auch dann bestehen 
kann, wenn der Lebensunterhalt nur teilweise gedeckt wird und ergänzend Sozialleistungen 
bezogen werden. Zudem besteht das Daueraufenthaltsrecht nach § 4a FreizügG/EU nach 
fünf Jahren unabhängig vom weiteren Vorliegen der Freizügigkeitsvoraussetzungen (wie 
beispielsweise Arbeitnehmereigenschaft). Um zu gewährleisten, dass auch diejenigen bri-
tischen Staatsangehörigen und ihre Familienangehörigen eine Niederlassungserlaubnis er-
halten können, denen zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union zwar ein Dauer-
aufenthaltsrecht nach § 4a des FreizügG/EU zusteht, die aber die weiteren Voraussetzun-
gen des § 9 oder des § 9a AufenthG nicht erfüllen, wird in Absatz 1 eine Überleitung in das 
AufenthG geschaffen, ohne dass die zusätzlichen Voraussetzungen nach § 9 Absatz 2 
Nummern 1 bis 3 sowie Nummern 5 bis 9 bzw. nach § 9a Absatz Nummern 1 bis 4 und 
Nummer 6 vorliegen müssen. 

Zu Absatz 2 

Britische Staatsangehörige, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union freizü-
gigkeitsberechtigt in Deutschland aufhalten und dabei einer selbständigen Tätigkeit nach-
gehen, sollen diese auch weiterhin ausüben können. Allerdings stellt § 21 AufenthG über § 
2 Absatz 2 Nummer 2 FreizügG/EU hinausgehende Voraussetzungen auf und sieht zusätz-
liche Prüfungen und Beteiligungen vor. Es ist nicht auszuschließen, dass die Tätigkeit nicht 
den Voraussetzungen des § 21 Absatz 1 AufenthG entspricht oder der britische Staatsan-
gehörige die Voraussetzungen nicht erfüllt wie z. B. § 21 Absatz 3 AufenthG. Daher wird in 
Absatz 2 eine Überleitung in das AufenthG geschaffen, ohne dass dessen zusätzliche Vo-
raussetzungen vorliegen müssen. Schließlich berücksichtigt eine solche Regelung auch 
den ansonsten anfallenden Aufwand durch zusätzliche Prüfungen und Beteiligungen. 

Zu Absatz 3 

Für den Aufenthaltszweck „Erbringung von Dienstleistungen“ im Sinne des § 2 Absatz 2 
Nummer 3 FreizügG/EU enthält das AufenthG keine Entsprechung. Dennoch sollen auch 
diejenigen britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des 
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Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen 
Union freizügigkeitsberechtigt nach § 2 Absatz 2 Nummer 3 FreizügG/EU in Deutschland 
aufhalten und einer entsprechenden Tätigkeit dauerhaft nachgehen, die Möglichkeit be-
kommen, einen Aufenthaltstitel zu erhalten. 

Britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
weniger als fünf Jahre freizügigkeitsberechtigt in Deutschland aufgehalten haben, kann 
keine Niederlassungserlaubnis bzw. eine Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU erteilt werden. 
Leben diese Personen wirtschaftlich inaktiv, aber freizügigkeitsberechtigt im Sinne des § 2 
Absatz 2 Nummer 5 FreizügG/EU unter den Voraussetzungen des § 4 FreizügG/EU in 
Deutschland (insbesondere Rentner) oder sind sie zwar erwerbstätig und damit freizügig-
keitsberechtigt im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 1 FreizügG/EU, verfügen aber dennoch 
nicht über einen gesicherten Lebensunterhalt und ausreichenden Krankenversicherungs-
schutz, erfüllen sie nicht die Voraussetzungen eines Aufenthaltsrechtstatbestands nach 
dem AufenthG. 

Auch diese Gruppen haben sich aber in Deutschland eingerichtet und ihr Leben im Ver-
trauen auf den Fortbestand ihres Freizügigkeitsrechts aufgebaut. Dieses Vertrauen gilt es 
zu schützen. Auch sie sollen in Deutschland bleiben und hierfür einen Aufenthaltstitel er-
halten können. § 7 Absatz 1 Satz 3 sieht die Möglichkeit vor, in begründeten Fällen eine 
Aufenthaltserlaubnis für einen vom Gesetz nicht vorgesehenen Aufenthaltszweck zu ertei-
len. Solche begründeten Ausnahmefälle liegen hier wie gezeigt vor und die Aufenthaltser-
laubnis ist zu erteilen. Eine Ermessensentscheidung findet nicht statt. 

Zu Absatz 4 

Familienangehörige britischer Staatsangehöriger besitzen bis zum Austritt des Vereinigten 
Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union zum Teil ein eige-
nes, nicht abgeleitetes Freizügigkeitsrecht (z.B. wenn sie selber Unionsbürger sind), zum 
Teil leiten sie ihr Recht auf Freizügigkeit in Deutschland aber von dem britischen Staatsan-
gehörigen ab (z.B. als Drittstaatsangehörige oder nicht freizügigkeitsberechtigte Unionsbür-
ger). Wer als Familienangehöriger freizügigkeitsberechtigt ist, ergibt sich aus § 2 Absatz 2 
Nummer 6 in Verbindung mit den §§ 3, 4 FreizügG/EU. Mit Verlust des Status der britischen 
Staatsangehörigen als Unionsbürger entfallen für die Letztgenannten auch die von diesem 
abgeleiteten Rechte der Familienangehörigen. 

Ebenso wie den britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union freizügigkeitsberechtigt in Deutschland aufhalten, soll es auch den bis 
zum Austritt freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen britischer Staatsangehöriger 
ermöglicht werden, für ihren weiteren Aufenthalt in Deutschland einen Aufenthaltstitel zu 
erhalten. 

Familienangehörige, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts des Verei-
nigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union bereits seit 
mindestens fünf Jahren im Bundesgebiet aufgehalten haben, und die damit ein Dauer-
aufenthaltsrecht nach § 4a FreizügG/EU erworben haben, sollen wie ihre britischen Ange-
hörigen eine Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG oder eine Erlaubnis zum Dauer-
aufenthalt-EU nach § 9a AufenthG erhalten, ohne dass dessen zusätzliche Voraussetzun-
gen vorliegen müssen. Im Einzelnen wird auf die Ausführungen zu Absatz 1 verwiesen. 

Zu Absatz 5 

Im Aufenthaltsrecht ist der Kreis der Familienangehörigen enger als im Freizügigkeitsrecht. 
Gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 1 FreizügG/EU haben beispielsweise Verwandte in gerader 
absteigender Linie (auch die des Ehegatten oder Lebenspartners), die noch nicht 21 sind, 
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ein abgeleitetes Freizügigkeitsrecht. Ein abgeleitetes Aufenthaltsrecht für Verwandte in ge-
rader absteigender Linie können dagegen grundsätzlich nur minderjährige Kinder des Aus-
länders erhalten. Andere Familienangehörige können nur unter der engen Voraussetzung 
anerkannt werden, dass es zur Vermeidung einer außergewöhnlichen Härte erforderlich ist. 
Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Familienangehörigen in gerader aufsteigender Li-
nie. 

Wenn diese Personen die Voraussetzungen für ein eigenes Aufenthaltsrecht nach dem 
AufenthG nicht erfüllen, sind sie auf den Familiennachzug angewiesen. Um auch insoweit 
den weiteren Aufenthalt im Bundesgebiet zu ermöglichen, sind zum Vertrauensschutz die-
ser Personen und ihrer britischen Angehörigen bei der Anwendung der Regelungen zum 
Aufenthalt aus familiären Gründen die Bestimmungen zu den Familienangehörigen im Frei-
zügG/EU zu berücksichtigen. 

Von der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung des § 5 Absatz 1 Nummer 1 ist auch insoweit 
abzusehen. Ein eigenständiges Aufenthaltsrecht des Ehegatten oder des Kindes richtet 
sich ebenfalls nach dem FreizügG/EU, weshalb §§ 31 und 35 keine Anwendung finden. 

Zu Absatz 6 

Familienangehörige britischer Staatsangehöriger, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Eu-
ropäischen Union freizügigkeitsberechtigt im Bundesgebiet aufhalten, sollen eine Aufent-
haltserlaubnis nach den Regelungen im Abschnitt 6 AufenthG erhalten, ohne dass dessen 
strengere Voraussetzungen vorliegen müssen (vergleiche Begründung zu Absatz 5). 

Ehegatten und Lebenspartner (§ 3 Absatz 2 Nummer 1 FreizügG/EU) erhalten eine Aufent-
haltserlaubnis über den Ehegattennachzug nach § 30 AufenthG, die Kinder des britischen 
Staatsangehörigen oder seines Ehegatten oder Lebenspartners, die noch nicht 21 Jahre alt 
sind (§ 3 Absatz 2 Nummer 1 FreizügG/EU), erhalten eine Aufenthaltserlaubnis über den 
Kindernachzug nach § 32 und die Familienangehörigen des britischen Staatsangehörigen 
oder seines Ehegatten oder Lebenspartners in gerade aufsteigender und in gerade abstei-
gender Linie, denen der britische Staatsangehörige oder sein Ehegatte oder Lebenspartner 
Unterhalt gewährt (§ 3 Absatz 2 Nummer 2 FreizügG/EU), erhalten eine Aufenthaltserlaub-
nis über die Härtefallregelung für sonstige Familienangehörige nach § 36 Absatz 2. Eine 
Ermessenentscheidung findet nicht statt. 

Zu Absatz 7 

Auch die Voraussetzungen in Bezug auf Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
(Ausweisungsinteresse insbesondere aufgrund Vorstrafen) sind ebenfalls im Aufenthalts-
recht strenger als im Freizügigkeitsrecht. Ziel dieses Gesetzes ist es, im Sinne eines Ver-
trauens- und Bestandsschutzes allen britischen Staatsangehörigen, die sich zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des Austritts des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nord-
irland aus der Europäischen Union rechtmäßig freizügigkeitsberechtigt in Deutschland auf-
halten, und ihren Familienangehörigen den weiteren Aufenthalt zu ermöglichen. Daher sol-
len bei der Beurteilung, ob ein Ausweisungsinteresse besteht, die Voraussetzungen des 
FreizügG/EU angewendet werden. Neben Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung nach § 6 FreizügG/EU können für die Feststellung des Nichtbestehens des Aufent-
haltsrechts auch Täuschungshandlungen im Sinne des § 2 Absatz 7 FreizügG/EU ausrei-
chen. 

Zu Absatz 8 

Die Definition britischer Staatsangehöriger ist zur Abgrenzung bisher freizügigkeitsberech-
tigter britischer Bürger von solchen aus den Überseegebieten erforderlich. Von diesem Ge-
setz erfasst sind nur britische Bürger, die Staatsangehörige des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland im Sinne des Unionsrechts sind, d.h. Staatsangehörige des 
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Vereinigten Königreichs im Sinne der Neuen Erklärung der Regierung des Vereinigten Kö-
nigreichs Großbritannien und Nordirland vom 31. Dezember 1982 über die Bestimmung 
des Begriffs „Staatsangehörige“ (ABl. C 23 vom 28.1.1983, S. 1) in Verbindung mit der 
Erklärung Nr. 63 (ABl. C 306 vom 17.12.2007, S. 270) im Anhang der Schlussakte der 
Regierungskonferenz, auf der der Vertrag von Lissabon angenommen wurde. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Um eine kurzfristige Anwendbarkeit der Regelungen bei der Erteilung von Aufenthaltstiteln 
an britische Staatsangehörige, die sich zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Austritts 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland aus der Europäischen Union 
freizügigkeitsberechtigt in Deutschland aufhalten, und ihre Familienangehörigen bei den 
Ausländerbehörden zu ermöglichen, tritt dieses Gesetz mit dem Wirksamwerden des Aus-
tritts ohne Austrittsabkommen in Kraft. Für den Fall, dass auf Grund des parlamentarischen 
Gesetzgebungsverfahrens der Austritt ohne Abkommen zum Zeitpunkt der Verkündung be-
reits vollzogen worden ist, tritt das Gesetz am Tag nach der Verkündung in Kraft. 


